
 

MinisteriumfürInneresund Sportdes LandesSachsen-Anhalt
Postfach3563 - 39010 Magdeburg

Landesverwaltungsamt
Ernst-Kamieth-Straße2
06112 Halle (Saale)

Ausländerrecht;
Zuweisungvon Kriegsflüchtlingenaus derUkraine
gemäß8 24 Abs. 4 u. 5 AufenthG

Bezug: Erlass des MI v. 25.04.2022 -

Mit Bezugserlasswurdeinsbesonderedas Verfahrenfürdie Anwendungvon
FREE und landesinterneZuweisungengemäß8 24 Abs. 4 AufenthGgeregelt

Zwischenzeitlichübermittelteder Bund zum Entwurfdes Gesetzes zur Rege-

lung eines SofortzuschlagesfürKinderund einerEinmalzahlungan erwach-

sene LeistungsberechtigtedersozialenMindestsicherungssystemeaus Anlass

der COVID-19-Pandemie(Sofortzuschlags-und Einmalzahlungsgesetz)eine

FormulierungshilfefüreinenÄnderungsantragderdie Bundesregierungtragen-

den Fraktionendes deutschenBundestages.Diese Formulierungshilfebeinhal-

tet insbesondereÄnderungendes Sozialgesetzbuches (Zweites, Fünftes,

ZwölftesBuch) und des Aufenthaltsgesetzes,womitder Rechtskreiswechsel

fürPersonen,deneneineAufenthaltserlaubnisnach & 24 Abs. 1 AufenthGer-
teiltwird,aus dem Asylbewerberleistungsgesetzin das Sozialgesetzbuchge-
regeltwird.Die vorgeschlagenenÄnderungensollenbereitsam 1. Juni 2022 in

Krafttreten.Das Gesetz bedarfderZustimmungdes Bundesrates.DerVerlauf

des Gesetzgebungsverfahrensbleibtabzuwarten.
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Nachdem InhaltderFormulierungshilfesoll 8 12a Abs. 1 AufenthGdahingehendergänztwerden,

dass die Normab dem 1. Juni 2022 auch Personenerfasst,denenerstmalignach $ 24 Abs. 1

AufenthGeine Aufenthaltserlaubniserteiltwurdeund die dem Land nach 8 24 Abs. 3 AufenthG

zugewiesenwordensind. DamitwirdkraftGesetzes dieWohnsitzverpflichtungin einemBundes-

land gemäß8 12a Abs. 1 AufenthGauch fürdie Fälle des 8 24 Abs. 1 AufenthGgeregelt.Lan-

desinternwäre dann gemäß $ 12a Abs. 3 AufenthGdie weitergehendeWohnsitzverpflichtung
|

des AusländersfüreinenbestimmtenOrtdurchdie ABH möglich.

Die vorherigelandesinterneZuweisunggemäß$ 24 Abs. 4 AufenthGistnachderFormulierungs-

hilfeweiterhinvorgesehen.Allerdingssoll die Zuweisungsentscheidunggemäß8 24 Abs. 4 Auf-

enthGkünftigkraftGesetzes mitder ErteilungeinerAufenthaltserlaubnisnach 8 24 Abs. 1 Auf-

enthGerlöschen.Mitder Erteilungder entsprechendenAufenthaltserlaubnisbestehtnach dem

InhaltderFormulierungshilfekünftigdie Möglichkeit,aufGrundlagevon $ 12a Abs. 1 undAbs. 3

AufenthGeineWohnsitzverpflichtungfüreinenbestimmtenOrtzu regeln.

NachderzeitigemStand ist miteinemzügigenInkrafttretenderNeuregelungzum 1. Juni 2022 zu
rechnen.Für die landesinterneZuweisunggemäß& 24 Abs. 4 AufenthGnach Ziffer4 des Be-

zugserlassesbitteich vordiesemHintergrundvorerstwiefolgtvorzugehen:

Vom Anwendungsbereichdes 8 24 AufenthGerfasstePersonen,die aus derZwischenunterbrin-

gung des Landes in die Landkreiseund kreisfreienStädteverteiltwerden,sind durchdie ZASt

gemäß8 24 Abs. 4 Satz 1 AufenthGden Landkreisenund kreisfreienStädtenkonkretzuzuwei-

sen. BesondersbelasteteAufnahmekommunensind grundsätzlichvon entsprechendenZuwei-

sungenzu entlasten.Aufden Bezugserlasswirdverwiesen.

Eine Zuweisungfürdie in den Landkreisenund kreisfreienStädtenseitKriegsbeginnbereitsauf-

genommenenund im AZR registriertenKriegsflüchtlingeaus der Ukrainebrauchtabweichend

von Ziffer4 des Bezugserlassesnichtflächendeckenddurchdie ZASt vorgenommenzu werden,

um im Hinblickaufdie zeitnahzu erwartendeÄnderungvon 88 12a und 24 AufenthGeinenun-
nötigenVerwaltungsaufwandzu vermeiden.

In erforderlichendringendenFällen könnenjedochausnahmsweiselandesinterneZuweisungen

nach & 24 Abs. 4 Satz 1 AufenthGauch fürin den Landkreisenund kreisfreienStädtenbereits

aufgenommeneund im AZR registrierteKriegsflüchtlingedurchdie ZASt vorgenommenwerden.

EntsprechendeZuweisungenbitteich aufden zwingendenerforderlichenUmfangzu begrenzen.

Einen entsprechendendringendenBedarfan landesinternenZuweisungennach8 24 Abs. 4 Satz
1 AufenthGseitenseinerABH bitteich mitdem LVwA und derZASt abzustimmen.
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Das dem BezugserlassbeigefügteMustereinesZuweisungsbescheidsistdurchdieZASt zu ver-
wenden.NotwendigeAnpassungendes Musterskönnendurchdas LV/wAvorgenommenwerden.

Die ErteilungeinerAufenthaltserlaubnisnach & 24 Abs. 1 AufenthGdurchdie ABH ist nichtvon

einervorherigenZuweisungnach 8 24 Abs. 4 Satz 1 AufenthGabhängig.Der Bezugserlassent-

hieltinsofernauch lediglicheine Sollregelung.

Nach finalemFeststehendes InhaltsdergesetzlichenÄnderungbzw. nach InkrafttretenderGe-

setzesänderungwirdlandesinterneine konkretisierendeRegelungdurchErlass beabsichtigt.

Im Auftrag
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Transfervermerk
Dieser Transfervermerk vom 10.05.2022 11:48:31 bezieht sich auf ein Scanprodukt, das:


für (Auftraggeber): Ministerium f. Inneres u. Sport, Magdeburg


für (Auftragnehmer): Auftragnehmer


im Zuge einer ersetzenden Digitalisierung erstellt wurde.


Das Scanprodukt stimmt bildlich und inhaltlich mit dem Papierdokument überein.


Angaben zum Dokument
Seiten: 3


Stapel: PA_mZ


Dokument Position: 1


Quelle: Twain: PaperStream IP fi-7700 #3 Size: 2480//3518 DPI: 300//300 Pixelformat: Format24bppRgb


Abweichende Quelle: Twain: PaperStream IP fi-7700 #3 Size: 2480//3520 DPI: 300//300 Pixelformat: Format24bppRgb


Seiten: (2)


Abweichende Quelle: Twain: PaperStream IP fi-7700 #3 Size: 2480//3528 DPI: 300//300 Pixelformat: Format24bppRgb


Seiten: (3)


Informationen:


- BlankPageFilter: aktiviert


Angaben zur Digitalisierung
Eingesetztes Verfahren:


Verfahren: Standardverfahren


Ausprägung: Standard


Version: 3.2.1.0


Stand: 14.10.2020 12:09:22







Pfleger: Ministerium f. Inneres u. Sport, Magdeburg







Dokumentation der Prozessschritte
Prozessschritte:


1. Prozessschritt: Forward (Scanning)


Zeitpunkt: 10.05.2022 11:47:45


Durchführung: WißweK (ScanValidation)


IT-System: 11071-10-MI


Kommentar: Stapel wurde angelegt.


2. Prozessschritt: Forward (Scanning)


Zeitpunkt: 10.05.2022 11:48:31


Durchführung: WißweK (ScanValidation)


IT-System: 11071-10-MI


Kommentar:


Detailangaben:


- Postausgangsdatum: 10.05.2022


- Geschaeftszeichen: 23593/2022


- Seite gelöscht: Die Seite 3 wurde gelöscht. [WißweK (Scanning) - 10.05.2022 11:48:10]


- Seite gelöscht: Die Seite 4 wurde gelöscht. [WißweK (Scanning) - 10.05.2022 11:48:14]


- Stichprobenkontrolle: Stichprobe wurde bestätigt. [WißweK (Scanning) - 10.05.2022 11:48:17]


3. Prozessschritt: Forward (Validation)


Zeitpunkt: 10.05.2022 11:48:31


Durchführung: WißweK (ScanValidation)


IT-System: 11071-10-MI


Kommentar:











